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Folgende Dokumente sind bei der Geburt der Hebamme abzugeben: 
 
Die von Ihnen eingereichten Dokumente gelten als verbindliche Grundlage für den Registereintrag. Bitte 
achten Sie deshalb darauf, dass die Personalien auf den Dokumenten richtig, vollständig und auf dem 
neusten Stand sind. Bei Nichteinreichung der nötigen Dokumente können zusätzliche Kosten für Sie 
entstehen. 
 
Sämtliche Dokumente müssen im Original und allenfalls mit einer beglaubigten Übersetzung in Deutsch, 
Französisch oder Italienisch eingereicht werden. Von Ihren Pässen und Ausländerausweisen können Sie 
Kopien abgeben. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: Tel. 041 208 83 66 oder 041 208 82 33. 
 

Schweizer Bürger 
 

Miteinander verheiratete Eltern: 

• aktueller Familienausweis oder vollständig nachgeführtes Familienbüchlein 

• von beiden Elternteilen Wohnsitzbescheinigungen, nicht älter als 6 Monate 
oder Schriftenempfangsscheine mit aktuellen Adressen 

 
Ledige, verwitwete oder geschiedene Mütter: 

Kind vom Vater bereits anerkannt: Kind vom Vater noch nicht anerkannt: 

• Anerkennungsmitteilung  

• Wohnsitzbescheinigung von beiden Elternteilen, 
nicht älter als 6 Monate oder Schriftenempfangs-
scheine mit aktuellen Adressen 

• Personenstandsausweis, ausgestellt durch das 
Zivilstandsamt des Heimatortes, nicht älter als 6 
Monate 

• Wohnsitzbescheinigung, nicht älter als 6 Monate oder 
Schriftenempfangsschein mit aktueller Adresse 

 
 
 

Ausländische Staatsangehörige 
 

Falls Sie seit dem Jahr 2005 ein Zivilstandsereignis hatten, kann unter Umständen auf die Einreichung von neu 
ausgestellten Dokumenten aus dem Ausland verzichtet werden. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
 
Miteinander verheiratete Eltern: 

Heirat in der Schweiz: 

• aktueller Familienausweis oder vollständig 
nachgeführtes Familienbüchlein 

• Wohnsitzbescheinigungen von beiden 
Elternteilen, nicht älter als 6 Monate 

• gültige Pässe und Ausländerausweise von beiden 
Elternteilen 

Heirat im Ausland: 

• Heiratsurkunde auf internationalem Formular mit 
den Personalien Ihrer Eltern, nicht älter als 6 Monate 

• fehlen die Angaben Ihrer Eltern auf der 
Heiratsurkunde, zusätzlich 
aktuelle, vollständige Geburtsurkunden auf 
internationalem Formular von beiden Elternteilen 

• Wohnsitzbescheinigungen von beiden Elternteilen, 
nicht älter als 6 Monate 

• gültige Pässe und Ausländerausweise von beiden 
Elternteilen 

 
Ledige, verwitwete oder geschiedene Mütter: 

Kind vom Vater bereits anerkannt: Kind vom Vater noch nicht anerkannt: 

• Anerkennungsmitteilung 
• Wohnsitzbescheinigungen von beiden 

Elternteilen, nicht älter als 6 Monate 

• gültige Pässe und Ausländerausweise von beiden 
Elternteilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Geburtsurkunde auf internationalem Formular, nicht 
älter als 6 Monate 

• Wohnsitzbescheinigung, nicht älter als 6 Monate 

• gültiger Pass und Ausländerausweis 
 
zusätzlich wenn 

• ledig: Ledigkeitsnachweis, nicht älter als 6 Monate 

• geschieden: Scheidungsurteil mit Rechtskraftsdatum 
und allenfalls Nachweis über die Wiederannahme 
des Ledigen Namens 

• verwitwet: Todesschein des Ehegatten 

• liegt die Auflösung der früheren Ehe mehr als 
6 Monate zurück: aktueller Zivilstandsnachweis 

 


